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203015 
.. Verordnung 

zur Anderung der Verordnung 
über die Ausbildung 

und Prüfung für die Laufbahnen 
des gehobenen vennessungstechnischen Dienstes 

und die Laufbahn des gehobenen 
kartographischen Dienstes 

im Lande Nordrhein-Westfalen 
Vom 13. Januar 1998 

Aufgrund des § 16 des Landesbeamtengesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 1. Mai 1981 (GV. NW. 
S. 234), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29. April 1997 
(GV. NW. S. 82), wird verordnet: 

Artikell 

Die Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für 
die Laufbahnen des gehobenen vermessungstechnischen 
Dienstes und die Laufbahn des gehobenen kartographi­
schen Dienstes im Lande Nordrhein-Westfalen (Ausbil­
dungsverordnung gehobener vermessungstechnischer 
und kartographischer Dienst - V APgVKD) vom 19. Fe­
bruar 1986 (GV. NW. S. 206) wird wie folgt geändert: 

§ 29 erhält folgende Fassung: 

,,§ 29 
Beendigung des Beamtenverhältnisses 

Das Beamtenverhältnis auf Widerruf endet 

1. in den Laufbahnen des gehobenen vennessungstechni­
sehen Dienstes (§ 1 Abs. 1 Nm. 1 und 2) mit dem Tag, 
an dem dem Prüfling das Bestehen der Laufbahnprü­
fung bekanntgegeben oder das Nichtbestehen der 
Wiederholungsprüfung schriftlich bekanntgegeben 
wurde, 

2. in der Laufbahn des gehobenen kartographischen 
Dienstes mit dem Tag, an dem dem Prüfling das 
Nichtbestehen der Wiederholungsprüfung schriftlich 
bekanntgegeben wurde." 

Artikelll 
Für Personen, die den Vorberei tungsdienst vor Inkraft­

treten dieser Verordnung begonnen haben, gelten die 
bisherigen Vorschriften weiter. 

ArtikelllI 

Die Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft 

Düsseldorf, den 13. Januar 1998 

Der Innenminister 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Franz-Josef Kniola 

Die Ministerin 
für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft 

des Landes Nordrhein-Westfalen 

Bärbel Höhn 

- GV. NW. 1998 S. 204. 

20320 
Verordnung 

über die Gewährung von Prämien 
und Zulagen für besondere Leistungen 

(Leistungsprämien- und -zulagenverordnung -
LPZVO-) 

Vom 10. März 1998 

Auf Grund des § 42 a Abs. 1 des Bundesbesoldungsge­
setzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Mai 
1997 (BGBI. 1 S. 1065) wird verordnet: 

§ 1 
Geltungsbereich 

(1) Diese Verordnung regelt die Gewährung von Lei­
stungsprämien und Leistungszulagen an Beamte in Be­
soldungsgruppen der Besoldungsordnung A im Geltungs­
bereich des Landesbeamtengesetzes. Sie gilt nicht für 
kommunale Wahlbeamte. 

§2 
Allgemeines 

(1) Eine Leistungsprämie oder Leistungszulage kann 
gewährt werden, wenn der Beamte eine herausragende 
besondere Leistung erbringt oder erbracht hat. Erfüllt 
eine Gruppe mehrerer Bediensteter insgesamt diese Vor­
aussetzung, so kann jedem Beamten, der an dieser 
Leistung als Gruppenmitglied wesentlich beteiligt ist 
oder war, eine Leistungsprämie oder Leistungszulage 
gewährt werde.n. 

(2) Die Gewährung einer Leistungsprämie oder einer 
Leistungszulage und die Festsetzung einer Leistungsstufe 
nach der Leistungsstufenverordnung dürfen nicht mit 
demselben Sachverhalt begründet werden. Leistungsprä­
mien und Leistungszulagen dürfen nicht gewährt wer­
den, wenn der Beamte für die besondere Leistung auf­
grund desselben Sachverhalts eine Zulage nach § 46 
BBesG, eine Vergütung gemäß § 48 BBesG bzw. § 49 
BBesG oder eine erfolgsorientierte andere Leistung er­
hält. 

(3) Leistungsprämien und Leistungszulagen können 
nur im Rahmen bereitstehender Haushaltsmittel gewährt 
werden. Durch eine herausragende besondere Leistung 
entsteht kein Anspruch auf die Gewährung. 

(4) Die Begründung für die Gewährung der Leistungs­
prämie oder der Leistungszulage ist aktenkundig zu 
machen; die herausragende besondere Leistung ist im 
einzelnen darzustellen. Grundlage hierfür ist eine aktu­
elle Leistungsfeststellung außerhalb eines geregelten Be­
urteilungsverfahrens durch die nach § 6 zuständige 
Stelle. 

(5) Leistungsprämien und Leistungszulagen sind nicht 
ruhegehaltfähig. Sie gehören nicht zu den Bezügen im 
Sirme des § 6 Abs. 1 des Sonderzuwendungsgesetzes und 
sind auf 'Oberleitungszulagen und Ausgleichszulagen 
nicht anzurechnen. 

§3 
Leistungsprämie 

(1) Die Leistungsprämie dient der Anerkennung einer 
herausragenden besonderen Einzelleistung; ihre Gewäh­
rung soll in engem zeitlichen Zusammenhang mit der 
besonderen Leistung stehen. 

(2) Die Leistungsprämie wird in einem Einmalbetrag 
bis zur Höhe des Anfangsgrundgehalts der Besoldungs­
gruppe, der der Beamte im Zeitpunkt der Entscheidung 
angehört, gewährt; die Höhe ist entsprechend dem Grad 
der besonderen Leistung zu bemessen. Bei teilzeitbe­
schäftigten Beamten ist das entsprechend § 6 BBesG 
geminderte Anfangsgrundgehalt maßgebend. 

(3) Mehrere Leistungsprämien dürfen an einen Beam­
ten innerhalb eines Jahres insgesamt nur bis zur Höhe des 
Anfangsgrundgehalts gemäß Absatz 2 gewährt werden. 

§4 
Leistungszulage 

(1) Die Leistungszulage dient der Anerkennung einer in 
einem Zeitraum von mindestens drei Monaten erbrachten 
und auch für die Zukunft zu erwartenden herausragen­
den besonderen Leistung. 

(2) Die Leistungszulage beträgt maximal sieben vom 
Hundert des Anfangsgrundgehalts der Besoldungsgruppe 
des Beamten im Zeitpunkt der Zuerkennung. Die Höhe 
und die Dauer der Gewährung sind entsprechend der 
erbrachten Leistung zu bemessen. Bei teilzeitbeschäftig­
ten Beamten ist das entsprechend § 6 BBesG geminderte 
Anfangsgrundgehalt maßgebend. Die Leistungszulage 
kann rückwirkend bis zu drei Monate und längstens für 
einen Zeitraum von einem Jahr gewährt werden. Die 
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Zahlung erfolgt monatlich nachträglich von dem auf die 
Leistungsfeststellung folgenden Monat an. Eine Neube­
willigung ist frühestens ein Jahr nach Ablauf des Gewäh­
rungszeitraums zulässig. 

(3) Die Leistungszulage ist bei erheblichem Leistungs­
abfall für die Zukunft zu widerrufen 

§ 5 
Zahl der Empfängt;!( 

Leistungsprämien und Leistungszulagen dürfen in ei­
nem Kalenderjahr an insgesamt höchstens 10 vom Hun­
dert der am 1. Januar eines Jahres vorhandenen Beamten 
mit Dienstbezügen des jeweiligen Dienstherrn in Besol­
dungsgruppen der Besoldungsordnung A gewährt wer­
den. Dabei sollen alle Laufbabngruppen berücksichtigt 
werden. 

Bei Dienstherren mit weniger als 10 Beamten in 
Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung A kann in 
jedem Kalenderjahr einem Beamten eine Leistungsprä­
mie oder Leistungszulage gewährt werden. 

§ 6 
Zuständigkeit und Verfahren 

(1) Die Entscheidung über die Gewährung der Lei­
stungsprämien und über die Gewährung und den Wider­
ruf von Leistungszulagen trifft die zuständige oberste 
Dienstbehörde. Sie kann die Entscheidungsbefugnis auf 
andere Stellen übertragen. 

(2) In den Gemeinden und Gemeindeverbänden ent­
scheidet abweichend von Absatz 1 die nach dem Kommu­
nalverfassungsrecht für beamtenrechtliche Entscheidun­
gen zuständige Stelle. 

Für die sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehen­
den Körperschaften, Anstalten und Stütungen des öf­
fentlichen Rechts gilt Entsprechendes. 

(3) Die Entscheidung über die Gewährung oder den 
Widerruf ist dem Beamten schriftlich mitzuteilen. 

§ 7 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung 
in Kraft. 

Düsseldorf, den 10. März 1998 

(L.S.) 

20320 

Die Landesregienmg 
Nordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 

Johannes Rau 

Der Innenminister 

Franz-Josef Kniola 

Der Finanzminister 

Heinz Schleußer 

- GV. NW. 1998 S. 204. 

Verordnung 
über das leistungsabhängige Aufsteigen 

in den Grundgehaltsstufen 
(Leistungsstufenverordnung - LSTuVO -) 

Vom 10. März 1998 

Auf Grund des § 27 Abs. 3 des Bundesbesoldungsgeset­
zes in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Mai 1997 
(BGB!. I S. 1065) wird verordnet: 

§ 1 
Geltungsbereich 

Diese Verordnung regelt das leistungsabhängige Auf­
steigen und das Verbleiben in den Grundgehaltsstufen 

bei Beamten in Besoldungsgruppen der Besoldungsord­
nung A im Geltungsbereich des Landesbeamtengesetzes. 
Sie gilt nicht für Beamte in der laufbahnrechtlichen 
Probezeit, für Beamte auf Zeit gemäß § 12b Beamten­
rechtsrahmengesetz in der ersten Amtsperiode sowie für 
kommunale Wahlbeamte. 

§2 
Allgemeines 

(1) Das Aufsteigen in den Grundgehaltsstufen der 
Besoldungsordnung A bestimmt sich nach dem Besol­
dungsdienstalter und der Leistung. 

(2) Die nächsthöhere Stufe des Grundgehalts kann 
vorzeitig als Grundgehalt festgesetzt werden (Leistungs­
stufe), wenn der Beamte dauerhaft herausragende Ge­
samtleistungen erbringt und zu erwarten ist, daß dies 
auch in Zukunft der Fall sein wird. Durch dauerhaft 
herausragende Gesamtleistungen entsteht kein Anspruch 
auf die Gewährung. 

(3) Leistungsstufen können nur im Rahmen bereitste­
hender Haushaltsmittel gewährt werden. 

(4) Der Beamte verbleibt in der bisherigen Stufe des 
Grundgehalts, wenn und solange seine Gesamtleistung 
den mit seinem Amt verbundenen durchschnittlichen 
Anforderungen nicht genügen. 

(5) Die Maßnahmen nach Absatz 2 und 4 werden von 
dem auf die Entscheidung (§ 7) folgenden Monat an 
wirksam. 

§3 
Festsetzung einer Leistungsstufe 

(1) Eine Leistungsstufe kann frühestens nach Ablauf 
der Hälfte des regelmäßigen zeitlichen Abstandes bis zum 
Erreichen der nächsthöheren Stufe festgesetzt werden. 
Nach Ablauf der Zeit, um den die Erhöhung des Grund­
gehalts vorgezogen worden ist, bestimmt sich die weitere 
Zuordnung zu den Stufen wieder nach dem Besoldungs­
dienstalter und der Leistung. Die Festsetzung einer 
Leistungsstufe ist unwiderruflich. 

(2) Die Festsetzung einer Leistungsstufe und die Ge­
währung einer Leistungszulage oder Leistungsprämie 
nach der Leistungsprämien- und -zulagenverordnung 
dürfen nicht mit demselben Sachverhalt begründet wer­
den. Nach der Verleihung eines Amtes mit höherem 
Endgrundgehalt soll in den folgenden 12 Monaten eine 
Leistungsstufe nicht bewilligt werden. 

§4 
Verbleiben in der Stufe 

Verbleibt der Beamte in seiner bisherigen Stufe, so ist 
nach dem Wirksamwerden der Maßnahme in jährlichen 
Abständen zu prüfen, ob die Gesamtleistungen inzwi­
schen den mit seinem Amt verbundenen durchschnittli­
chen Anforderungen entsprechen. Wird eine entspre­
chende Feststellung getroffen, ist der Beamte vom ersten 
Tag des auf die erneute Leistungsfeststellung folgenden 
Monats an der nächsthöheren Stufe zuzuordnen. Eine 
daTÜberliegende Stufe bis zu der Stufe, in der er sich ohne 
die Hemmung des Aufstiegs befinden würde, kann frühe­
stens nach Ablauf jeweils eines weiteren Jahres erreicht 
werden, wenn auch in diesem Zeitraum anforderungsge­
rechte Leistungen erbracht worden sind. 

§ 5 
LeistungsfeststeIlung 

(1) Die Leistungsstufe wird auf der Grundlage der 
letzten dienstlichen Beurteilung oder einer aktuellen 
Leistungsfeststellung, die die dauerhaft herausragenden 
Gesamtleistungen darstellt, festgesetzt. Eine Leistungs­
stufe soll nicht aufgrund einer Beurteilung festgesetzt 
werden, die bereits Gnmdlage der Verleihung eines 
Amtes mit höherem Endgrundgehalt war. 

(2) Ab5atz 1 gilt entsprechend für die Feststellung des 
Verbleibens des Beamten in der bisherigen Stufe (§ 2 
Abs.4) mit der Maßgabe, daß eine Aktualisierung vorzu­
nehmen ist, wenn die dienstliche Beurteilung oder die 
gesonderte Leistungsfeststellung älter als 12 Monate ist. 
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§ 6 
Zahl der Empfänger 

Leistungsstufen können nach Maßgabe des Haushalts 
an insgesamt höchstens 10 vom Hundert der am 1. Januar 
eines Kalenderjahres vorhandenen Beamten mit Dienst­
bezügen der Besoldungsordnung A, die das Endgrundge­
halt noch nicht erreicht haben, gewährt werden. Dabei 
sollen alle Laufbahngruppen berücksichtigt werden. 

Bei Dienstherren mit weniger als 10 Beamten in 
Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung A kann in 
jedem Kalenderjahr einem Beamten eine Leistungsstufe 
gewährt werden. 

§ 7 
Zuständigkeit und Verfahren 

(1) Die Entscheidung über die Festsetzung einer Lei­
stungsstufe und über das Verbleiben in der bisherigen 
Stufe trifft die zuständige oberste Dienstbehörde. Sie 
kann die Entscheidungsbefugnis auf andere Stellen über­
tragen. 

(2) In den Gemeinden und Gemeindeverbänden ent­
scheidet abweichend von Absatz 1 die nach dem Kommu­
nalverfassungsrecht für beamtenrechtliche Entscheidun­
gen zuständige Stelle. 

Für die sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehen­
den Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öf­
fentlichen Rechts gilt Entsprechendes. 

(3) Die EntsCheidung ist dem Beamten schriftlich 
mitzuteilen. Widerspruch und Anfechtungsklage haben 
keine aufschiebende Wirkung. 

§ 8 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung 
in Kraft. 

Düsseldorf, den 10. März 1998 

(L.S.) 

21281 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 

J ohannes Rau 

Der Innenminister 

Franz-Josef Kniola 

Der Finanzminister 

Heinz Schleußer 

- GV. NW. 1998 S. 205. 

Gesetz 
zur Änderung des Kurortegesetzes 

Vom 24. März 1998 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Artikel I 

Das Gesetz über Kurorte im Lande Nordrhein-Westfa­
len (Kurortegesetz - KOG) vom 8. Januar 1975 (GV. NW. 
S. 12), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. Juni 1984 
(GV. NW. S. 370), wird wie folgt geändert: 

1. § 9 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Buchstabe d wird nach dem Wort "leisten" das 
Komma durch das Wort "oder" ersetzt und in 
Buchstabe e wird das Wort "oder" durch einen 
Punkt ersetzt. 

b) Buchstabe f wird gestrichen. 

2. An § 12 wird folgender Absatz 3 angefügt: 
,,(3) Die Kurbeitragsregelungen können bestimmen, 
daß Personen, die innerhalb eines Kalendennonats 
weniger als drei Tage Unterkunft im Kurgebiet neh­
men, nicht der Beitragspflicht unterliegen." 

Artikel rr 
Bis zu einer Regelung nach § 12 Abs. 3 KOG gilt in den 

betroffenen Bädern das bisherige Recht weiter. 

Artikel III 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft. 

Düsseldorf, den 24. März 1998 

(L.S.) 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 

J ohannes Rau 

Der Minister für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales 

Axel Horstmann 

- GV. NW. 1998 S. 206. 

Bekanntmachnng 
der Satznng der HauptfürsorgesteIle 

des Lan<Js.,haftsverbandes Westfalen-Lippe 
über die Zuweisung von Mitteln der 

Hauptfiirsorgestelle aus der Ausgleichsabgabe 
nach § 11 SchwbG an die örtlichen 

FürsorgesteIlen bei den kreisfreien Städten, 
Großen kreisangehörigen Städten und Kreisen 

in Westfalen-Lippe 
für das Haushaltsjahr 1998 

Vom 13. Februar 1998 

Die 10. Landschaftsversammlung des Landschaftsver­
bandes Westfalen-Lippe hat aufgrund des § 11 des 
Gesetzes zur Durchführung der Kriegsopferfürsorge und 
des Schwerbehindertengesetzes (DG-KoF SchwbG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 1. November 1987 
(GV. NW. S. 401) in Verbindung mit den §§ 6 Abs. 1 und 7 
Abs. 1 Buchstabe d) der Landschaftsverbandsordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be­
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 657) in der 
Sitzung am 13. Februar 1998 folgende Satzung der 
HauptfürsorgesteIle beschlossen, die hiermit bekannt 
gemacht wird: 

§ 1 

Für das HaushaltSjahr 1998 werden den kreisfreien 
Städten, Großen kreisangehörigen Städten und Kreisen 
als örtlichen Fürsorgestellen zur Erfüllung ihrer Aufga­
ben nach § 31 Abs. 1 Nr. 3 des Schwerbehindertengesetzes 
in Verbindung mit § 1 Abs. 1 Nr. 6 der Verordnung zur 
Regelung von Zuständigkeiten nach dem Schwerbehin­
dertengesetz vom 31. Januar 1989 (GV. NW. S. 78) 

30 vom Hundert 

des Aufkommens an Ausgleichsabgabe zugewiesen. 

§2 

Aufkommen an Ausgleichsabgabe im Sinne dieser 
Satzung sind die Einnahmen der Hauptfürsorgestelle 
Münster.im Haushaltsjahr 1997 aus den Ausgleichsabga­
bezahlungen der Arbeitgeber gemäß § 11 des Schwerbe­
hindertengesetzes unter Berücksichtigung des Finanz­
ausgleichs zwischen den HauptfürsorgesteIlen für das 
Jahr 1996 abzüglich der Abführung an den Ausgleichs­
fonds gemäß § 11 Abs. 4 des Schwerbehindertengesetzes. 
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§ 3 
(1) 25 vom Hundert des Aufkommens an Ausgleichsab­

gabe werden auf die örtlichen Fürsorgestellen aufgeteilt 
entsprechend der Zahl der Schwerbehinderten, die am 
31. 10. 1996 in ihrem Zuständigkeitsbereich auf Arbeits­
plätzen von beschäftigungspflichtigen Arbeitgebern (§ 5 
Abs. 1 SchwbG) beschäftigt wurden. 

(2) Die durch die örtlichen Fürsorgestellen bis zum 
Ende des Haushaltsjahres 1997 nicht verausgabten und 
nicht gebundenen Mittel an Ausgleichsabgabe werden 
auf den nach Absatz 1 errechneten Betrag angerechnet. 

(3) Die Hauptfürsorgestelle kann einzelnen örtlichen 
Fürsorgestellen zur Durchführung ihrer Aufgaben über 
die ihnen nach Absatz 1 und 2 zugewiesenen Beträge 
hinaus Ausgleichsabgabemittel zur Verfügung stellen, 
soweit dadurch der Gesamtbetrag nach § 1 nicht über­
schn tten wird. 

(4) Die örtlichen Fürsorgestellen berichten der Haupt­
fürsorgestelle bis zum 31. 1. des Folgejahres über die 
Verwendung der Ausgleichsabgabe per Vordruck. 

Münster, den 13. Februar 1998 

Wendzinski 

Vorsitzende der 
10. Landschaftsversammlung 

Dr. Scholle 

Schriftführer der 
10. Landschaftsversammlung 

Die vorstehende Satzung wird gemäß § 6 Abs.2 der 
Landschaftsverbandsordnung in der z. Zt. geltenden 
Fassung bekannt gemacht. 

Nach § 6 Abs. 3 Landschaftsverbandsordnung kann die 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Landschaftsverbandsordnung gegen Satzungen nach Ab­
lauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn 

a} eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be­
kannt gemacht worden, 

c) der Direktor des Landschaftsverbandes hat den Be­
schluß der Landschaftsversammlung vorher beanstan­
det oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Landschaftsverband vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeich­
net worden, die den Mangel ergibt. 

Münster, den 13. Februar 1998 

Dr. Scholle 

Direktor des Landschaftsverbandes 
Westfalen-Lippe 

- GV. NW. 1998 S. 206. 
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